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Vorwort

Das auf der europäischen Produkthaftungsrichtline 85/374/EWG beruhende
Produkthaftungsgesetz ist bereits seit über 30 Jahren in Kraft. Nach anfänglichen
Startschwierigkeiten hat es sich spätestens seit der Schuldrechtsreform im Jahr 2002
als Standardanspruchsgrundlage in Produkthaftungsfällen etabliert. Obwohl das
Haftungskonzept über die Jahre weitestgehend unverändert geblieben ist, haben
zahlreiche Entscheidungen des europäischen Gerichtshofs sowie der nationalen
Gerichte ebenso zur Fortentwicklung des Produkthaftungsrechts beigetragen wie
unzählige Auseinandersetzungen der rechtswissenschaftlichen Literatur mit der
sich stets fortentwickelten Realitäten der industriellen Fertigung von Produkten.

Die zunehmende Priorisierung des Verbraucherschutzes auf der politischen
Agenda sowie die komplexer werdenden Vorgaben des europäisch harmonisierten
Produktsicherheitsrechts haben dazu geführt, dass das Produkthaftungsrisiko für die
produzierende Industrie in Europa über die letzten Dekaden hinweg präsenter ge-
worden ist.

In Zukunft wird sich das Produkthaftungsrecht in Europa zugunsten des Ver-
braucherschutzes weiter verschärfen. In den nächsten Jahren wird eine neue euro-
päische Produkthaftungsrichtlinie in Kraft treten, die das Haftungskonzept zwar
wohl nicht grundlegend ändern, aber unter Berücksichtigung des digitalen und
ökologischenWandels gleichwohl mit einer Vielzahl von Verschärfungen für Indus-
trie und Handel einhergehen wird.

Das aktuelle Produkthaftungsgesetz wird dadurch allerdings keineswegs obsolet.
Mit einem neuen Produkthaftungsgesetz, das die Vorgaben der gerade im Ent-
stehungsprozess befindlichen neuen europäischen Produkthaftungsrichtlinie in
nationales Recht überführt, dürfte frühestens im Jahr 2026 zu rechnen sein. Für
alle Produkte, die bis dahin in Verkehr gebracht werden, gilt indes auch künftig –
auch rückwirkend – weiterhin das aktuelle Produkthaftungsgesetz, das deshalb vor-
aussichtlich noch bis mindestens 2036 seine praktische Relevanz behalten wird.

Vor diesem Hintergrund freue ich mich, das Produkthaftungsgesetz gemeinsam
mit dem Autorenteam in zeitgemäßer Form unter Einbringung langjähriger indus-
trieanwaltlicher Erfahrung zu kommentieren und dabei nicht nur den ein oder an-
deren Blick auf die Rechtslage in unseren Nachbarländern zu werfen, sondern auch
die künftig zu erwartenden Neuerungen des Rechts auf europäischer Ebene zu
skizzieren.

Ich bedanke mich bei meinen Co-Autoren Prof. Dr. SusanneWende, Dr. Anne-
Kathrin Müller und Rechtsanwalt Dr. Steffen Burrer für den großen Teamgeist bei
der Entstehung des Werkes sowie bei Aron Johanson und Katharina Probst, beide
wissenschaftliche Mitarbeiter im Bereich Produkthaftung & Product Compliance
bei der Kanzlei Noerr, für deren äußerst engagierte Unterstützung bei der Zusam-
menstellung von Rechtsprechung und Literatur sowie im Rahmen der Erstellung
des Manuskripts.

München, im Juli 2023
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